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Stel lungnahme 
Dezember 1988, 
GK-100.00.6 

Braunschweig, 02.01 .89 

zum Statusbericht , Endlager Schachtanlage Konrad , Stand 
des TUV Hannover e. V. vom 06. 12. 88, KTS--

hier: Kapitel 2.7: Kritikalitätssicherheit 

Der Statusbericht des TUv Hannover enthält die folgenden Aussagen: 

1. Das Sicherheitsprinzip der Einhaltung von kritisch sicheren Konzentra
tionswerten erscheint uns nicht praktikabel. Die Einhaltung vorgegebener 
Konzentrationsgrenzen kann bei und nach der Konditionierung nur unter 
unverhältnismäßig hohem Aufwand eingehalten und geprlift werden. 

2. Das von der PI'B geschaffene Su.mnenkriterium zur Ausschöpfung der aus der 
Kritikalitätssicherheit resultierenden Grenzwerte halten wir ebenfalls 
nicht fi.ir praktikabel. Es ist nach unserer Ansicht nicht glaubhaft, daß 
bei der Abfallbehandlung Isotopenanalysen und Berechnungen durchgeführt 
werden, um Grenzwerte nuklidweise ausschöpfen zu können. Praktikabel 
erscheint dagegen eine Massenbegrenzung pro Abfallgebinde, deren Einhal
tung durch sogenannte unabhängige Doppelkontrollen bei der Herstellung 
der Abfallgebinde kontrolliert wird. Wir halten es fi.ir erforderlich, daß 
dieser Gesichtspunkt bei den vorgesehenen Maßnahmen zur Einhaltung der 

Kritikalitätssicherheit berücksichtigt wird. 

Zu 1: 

Die Ausschöpfung der zulässigen Massenkonzentration fi.ir spaltbare Stoffe 
von 50 g pro 100 1 Abfallpro::l.ukt setzt voraus, daß aufgrund der Konditio
nierung eine Veränderung der Massenkonzentration bei Handhabung, Transport 
und Einlagerung der Abfallgebinde auszuschließen ist. Der Aussage des 
T1JV Hannover, daß die Einhaltung vorgegebener Konzentrationsgrenzen bei und 

nach der Konditionierung nur unter unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich 
ist, kann nicht zugestirrmt werden. Bei üblichen Konditionierungsverfahren 

flir spaltbare Stoffe (z.B. Zementierung geshred.derter Abfälle in Abfall
fässern mit anschließender Fixierung der Abfallfässer in Containern mit 
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Zement) wird durch das Zerkleinern und Durchmischen der Abfälle eine aus
r eichend gleichmäßige Verteilung der Spaltstoffe erreicht. Wie in der 
W::erreichten Unterlage PTB-SE-IB-29 in Kapitel II zur Bewertung von Unge
nauigkeiten dargestellt , sind Abweichungen von den für Einzelgebinde gülti
gen St örfall- bzw. Kritikalit ätsgrenzwerten bis zu 10 % zulässig. Nach 
Auskunft der betreffenden Konditi onierer ist die Einhaltung derartiger 
Genauigkeiten bei Anwendung üblicher Mischtechniken sichergestellt . Der 
Nachweis ist vom Konditionierer bei der Verfahrensqual ifikation zu führen . 

Auch der Aussage des TtJv Hannover, daß eine Prüfung nur unter unverhältnis
mäßig hohem Aufwand rröglich ist, kann nicht zugestirrmt werden . Wie im 
Fachgespräch am 22 . Mai 1986 einvernehmlich festgelegt wurde (s . unser 
Schreiben SE , __ vom 1 o. September 1 986), wird PrB sich bei der Bestim
mung des Spal~ inventars in Abfällen zunächst auf Meßergebnisse der 
Verursacher sowie insbesondere von Euratom/IAEA abstUtz en, so daß Messun
gen im Rahmen der Prcduktkontrolle nur in Einzelfällen nötig sein könnten. 
Für derarti ge Messungen gel ten die im Gesprächsprotokoll genannten Nach
weisgrenzen und Genauigkeiten (z . B. beträgt danach die Nachweisgrenze flir 
Pu 239 bei gleichmäßig im Abfallfaß verteilten, zementierten Abfällen 
25 rrg) . Ein unverhältnismäßig hoher Aufwand bei der Prüf ung ist daher für 
uns nicht ersichtlich. 

Zu 2: 

Vom TUv Hannover wird angezwei felt , daß bei der Abfallbehandlung 
I sotopenanalysen und Berechnungen für Spaltstoffe durchgeführt werden. Wie 
im Rahmen des o . a . Fachgesprächs erläutert, fallen kernbrennstoffhaltige 
Abfälle vornehmlich bei Anreicherung von Uran und bei der Fertigung von 
Br ennelement en für Kernreaktoren an . Bei diesen Fertigungspr ozesen ist 
davon auszugehen, daß di e Isotopenzusanrnensetzung der Spaltstoffe mit einer 
fllr die Endlagerung der dabei anfallenden Abfäl le völlig ausrei chenden 
Genaui gkeit best irrmt. wi rd . Falls gleichzeitig Spaltstoffe mit unterschied
licher I sotopenzusarrmensetzung betrieblich verarbeitet werden, können auch 
Mischungsrechnungen mit ausreichender Genauigkeit durchgeführt werden . Eine 
weitere Möglichkei t besteht darin, daB für die Bestimmung der Isotopenzu
samrensetzung ei ne obere Abschätzung für Isotope mit großem Spaltquerschnitt 
durchgeführt wird. 

Die Forderung des TUv Hannover nach unabhängigen Doppelkontrollen wird 
unseres Erachtens durch das im Fachgespräch am 22 . Mai 1986 erläuterte 



3 

vorgehen erfüllt. Danach führen die Ablieferungspflichtigen in Ei genver
antwortung notwendige Kontrollmaßnahmen durch . Eine davon unabhängige Kon
trolle, die auch Messungen an den Abfällen beeinhaltet, wi rd von Euratom/ 
IAEA durchgeführt . Die Kontrollmaßnahmen der PI'B bezüglich des Spaltstof f
inventars können daher, entsprechend dem beantragten Vorgehen zur Pro::lukt
kontrolle , weitgehend auf die im Rahmen der behördlichen Aufsicht bzw. 
internationaler Vereinb3.rungen erstellten Dokumentationen beschränkt wer
den . Darüber hinaus behält P1'B sich in begründeten Fällen vor , zusätz l iche 
Prüfungen, z . B. durch Garrma- o::ler Neutronenmessungen , durchzuführen. 




